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PRAXIS & TEAM

Inhaber einer Zahnarztpraxis müssen jederzeit mit einer Bege-
hung durch staatliche Kontrollbehörden rechnen. Wenn sie auch 
unbeliebt sind und schnell Unsicherheit aufkommen lassen – 
Praxisbegehungen dienen nur einem Zweck: der Sicherheit von 
Patienten und Mitarbeitern.

In der Fortbildung „Fit für die Praxisbegehung“ schaffen Zahn-
ärzte für sich und ihr Praxisteam Klarheit darüber, auf welcher 
Rechtsgrundlage Begehungen stattfinden, welche Behörden für 
die Durchführung zuständig sind und welche Voraussetzungen 
für das Bestehen einer Begehung unabdingbar sind. Praxisnahe 
Tipps sollen den Zahnärzten und ihren Teams helfen, sich gut auf 
die staatlichen Kontrollen vorzubereiten.
Hierzu bieten wir Zahnärzten mit ihren Hygiene- und/oder Qua-
litätsmanagement-Beauftragten eine Fortbildung an folgenden 
Terminen an:

• Mittwoch, 19.09.2018 | 20:00 - 22:00 Uhr 
Campus Virchow-Klinikum Wedding 
Campus-Adresse:  
Mittelallee 10 | 13353 Berlin 
Kursraum 5

• Mittwoch, 26.09.2018 | 20:00 - 22:00 Uhr 
in der Zahnklinik | Hörsaal 1 
Aßmannshauser Staße 4-6  
14197 Berlin

Nach CME-Bewertung werden für die Teilnehmer je 2 Fort-
bildungspunkte vergeben.
Eine Anmeldung für die Fortbildungen ist nicht erforder-
lich. Bei Rück fragen wenden Sie sich bitte per Mail an  
praxisfuehrung@zaek-berlin.de.

Löschdecken werden auf diese Mindestausstattung nicht ange-
rechnet. Allerdings weisen einzelne Vorschriften (z. B. DGUV-I 213-
850 [ehemals BGI_GUV-I 850-0] „Sicheres Arbeiten in Laboratori-
en“) darauf hin, dass es als Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung 
erforderlich sein kann, eine Löschdecke als Speziallöschmittel für 
eine bestimmte Gefährdung vorzuhalten.
Löschdecken sind grundsätzlich in allen Bereichen einsetzbar, in 
denen
• es um kleinräumige Brände geht, also z. B. um Brände in Gefä-

ßen, oder um kleine Maschinen und Anlagen,

• ohne Rückstände gelöscht werden soll (Küchen, Wohnbereiche, 
Werkstätten mit empfindlicher Ausstattung),

• mit Wasser nicht gelöscht werden darf, weil Fette und Öle (in 
nicht zu großen Mengen) brennen könnten.

Weil Löschdecken schnell und effektiv angewendet werden kön-
nen und Ungeübte weniger Scheu davor haben als vor dem Ein-
satz von Feuerlöschern, sind sie zu empfehlen.

Dr. Helmut Kesler und Ihr Referat Praxisführung 
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Fortbildung für Zahnärzte und ihr Team

Fit für die Praxisbegehung

Alle Zahnarztpraxen sind entsprechend 
den Vorgaben der DGUV-Vorschrift 2 ver-
pflichtet, zwecks Betriebsärztlicher und Si-
cherheitstechnischer Betreuung (BuS-
Betreuung) einen Betriebsarzt und eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit zu bestel-
len und dies der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitswesen und Wohlfahrtspfle-
ge (BGW) auf Verlangen nachzuweisen. 
Neben gewerblichen Anbietern steht den 
zahnärztlichen Praxisinhabern seit 1998 
der kammereigene „BuS-Dienst“ zur Verfü-
gung. Über 90 Prozent der Berliner Praxen 
lassen sich bereits von uns betreuen.

Eine sichere Arbeitsumge-
bung ist die Grundvoraus-
setzung für motiviertes und 
effektives Arbeiten. Deshalb sollten die 
vorbeugenden Arbeitsschutzmaßnahmen 
ein wichtiges gemeinsames Ziel für Arbeit-
geber und Beschäftigte sein. Neben der 
Mitwirkung aller in der Praxis Beschäftigter 
ist unsere BuS-Betreuung von elementarer 
Bedeutung, da wir auf viele Dinge achten, 
die im Praxisalltag gerne in Vergessenheit 
geraten. Getreu unserem Motto: Wir sind 
für Sie und Ihre Praxis da!  
Die gesetzlichen Vorgaben und Forderun-

gen des Verordnungsgebers 
sind den meisten Patienten 
nicht bekannt. Ebenso we-

nig wussten unsere Patienten bisher, von 
wem Ihre Praxis sicherheitstechnisch be-
treut wird. Mit unserem neuen BuS-Label 
können Sie ab sofort schon an der Ein-
gangstür oder Anmeldung bekunden, dass 
Sie Ihren Verpflichtungen nachgekommen 
sind und sich vorbildlich betreuen lassen. 

Dr. Helmut Kesler
und das Team vom BuS-Dienst 
der Zahnärztekammer Berlin

BuS-betreute Zahnarztpraxen

Label informiert Patienten ZÄ
K 
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Diese Zahnarztpraxis wird nach 
§ 1 ASiG, DGUV V2

betriebsärztlich und sicherheitstechnisch 
2018  - 2020 betreut durch die




